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(2) Wird von einem Verband oder einer Vereinigung 
Auskunft verlangt, so trifft die Verpflichtung die Per
sonen, die zur Vertretung oder Geschäftsführung befugt 
sind oder deren Stellvertreter.

§ 3
(1) Die Auskunft kann durch öffentliche Bekannt

machung oder durch Anfrage bei den zur Auskunft Ver
pflichteten erfordert werden.

(2) Es kann mündliche und schriftliche Auskunft ver
langt werden; auch Abschriften, Auszüge und Zusammen
stellungen aus Geschäftsbüchern, Geschäftspapieren oder 
aus den Unterlagen für die Bemessung von Preisen und 
Vergütungen können erfordert werden.

(3) Die Auskunft ist kostenfrei zu erteilen.

§ 4
(1) Die zuständigen Stellen (§ 1) und die von ihnen Be

auftragten sind, auch wenn sie Auskunft vorher nicht 
verlangt haben, befugt, zur Ermittlung richtiger Angaben 
Geschäftsbriefe und Geschäftsbücher, insbesondere auch 
Unterlagen für die Bemessung von Preisen und Ver
gütungen, einzusehen sowie Betriebseinrichtungen und 
Räume zu besichtigen und zu untersuchen, in denen 
Waren hergestellt, gelagert oder feilgehalten werden oder 
in denen Gegenstände zu vermuten sind, über die Aus
kunft verlangt wird.

(2) Die zuständigen Stellen sind ferner befugt, die Ein
richtung und Führung besonder^*'Lagerbücher vorzu
schreiben.

(3) Will die Reichsregierung oder eine von ihr bezeich- 
nete Stelle von der Befugnis des Abs. 1 gegenüber staat
lichen Betrieben oder Einrichtungen Gebrauch machen, 
so ist die zuständige oberste Landesbehörde von den be
absichtigten Maßnahmen in Kenntnis zu setzen.
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